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A Kurzfassung: Adressaten und 
wesentlicher Inhalt dieser 
 Empfehlung

Diese Empfehlung richtet sich an die
1. für die Überwachung des Trink-

wassers zuständigen Behörden und 
2. Wasserversorgungsunternehmen 

(WVU). 

Sie dient auch der Information der
1. Pflanzenschutzmittel (PSM) her-

stellenden Unternehmen und den
2. an der Zulassung von PSM gemäß Ge-

setz zum Schutz der Kulturpflanzen 
(PflSchG) zu beteiligenden Behörden.

Sie soll die fachliche Grundlage für frei-
willige Kooperationen zwischen den ge-
sellschaftlichen Akteuren (vgl. Abschnitt 
E) im Aktionsfeld „Schutz des Roh- und 
Trinkwassers“ v or s olchen A bbaupro-
dukten von Wirkstoffen aus PSM vermit-
teln, die EU-stoffrechtlich nicht als rele-
vant bewertet werden.1

1 Laut Trinkwasserrichtlinie 98/83/EWG sind 
auch sie zu den „entsprechenden Metaboliten, 

Kooperationen der ein gangs er -
wähnten Art zielen a uf die U msetzung 
von § 6(3) der TrinkwV 2001 („Minimie-
rungsgebot“), um ein a ls Rohwasser für 
die Trinkwassergewinnung vorgehaltenes 
oder genutztes Grundwasser auch ohne 
rechtsverbindlich g esetzte S tandards 
möglichst frei von nicht relevanten Meta-
boliten zu halten. Sie setzen in diesem 
Bemühen a n der „ Ursache der V er-
schmutzung“ an (vgl. Erwägungsgrund 28 
der Trinkwasserrichtlinie 98/83/EG). Ein 
wichtiges Mittel zur Verwirklichung des 
Minimierungsgebotes ist in diesem Zu-
sammenhang die rechtsverbindliche Aus-
weisung von Trinkwasserschutzgebieten.

Die Trinkwasserkommission des Bun-
desministeriums f ür G esundheit b eim 
Umweltbundesamt (TWK) schlug 2006 
vor, die „ nicht relevanten“ Metaboliten 

Abbau- und Reaktionsprodukten“ (von Wirkstof-
fen aus PSM) zu zählen, nicht jedoch zu solch 
einfachen Abbauprodukten wie CO2, Sulfat, H2O 
u. Ä., denn deren Entstehung kann im kon-
kreten Fall nicht auf einen bestimmten Wirkstoff 
zurückgeführt werden und einem solchen inso-
fern strukturell auch nicht „entsprechen“.

(nrM) im Regulationsbereich des Trink-
wassers a ls „ relevante Kontaminanten“ 
(relKont) begrifflich eindeutig von den 
relevanten Metaboliten zu unterscheiden 
[1]. 

Der jetzigen Empfehlung zufolge sind 
bis auf Weiteres nur solche nrM, die im 
Trinkwasser oberhalb der v on ihr def i-
nierten Konzentration(en) erwartbar sind 
oder gemessen werden, auch relKont des 
Trinkwassers (aus dem Bereich der Land-
wirtschaft). J e n ach r echtlichem o der 
fachlichem Kontext (PflSchG oder Trink-
wasserhygiene) werden sie im Folgenden 
als nrM oder relKont bezeichnet. 

Die TrinkwV 2001 enthält für nrM kei-
ne Grenzwerte. Dennoch können nrM je 
nach Wasserlöslichkeit/Polarität, Sorbier-
barkeit und Persistenz wie andere, physi-
kochemisch vergleichbare Umweltkonta-
minanten bei Anwendung ausschließlich 
naturnaher Verfahren der Trinkwasser-
aufbereitung2 als relKont bis in ein für die 

2 Nach Auffassung der TWK (Sitzung vom 
10.12.2007) sind dies Bodenpassage, Langsam- 
und Schnellsandfiltration, Kaskadenbelüftung, 
nicht jedoch Filtration über Aktivkohle.
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Trinkwassergewinnung g enutztes o der 
vorgehaltenes Rohwasser vordringen. Als 
solche werden sie – ohne weitere Betrach-
tung von Wirkungskriterien – von der 
Trinkwasserseite (WVU) a ls p otenziell 
„trinkwasserrelevant“ betrachtet. 

Die Anwesenheit oder Anreicherung 
von nrM im Wasserkreislauf setzt lang-
fristig die Qualität des Trinkwassers aufs 
Spiel und ist desha lb tr inkwasserhygie-
nisch unerwünscht.3 Bei der o xidativen 
Trinkwasseraufbereitung k önnen sie –  
ebenso wie r elKont anderer Herkunft – 
zum reaktiven Ausgangspunkt toxikolo-
gisch relevanter Transformationsprodukte 
werden.

Als Bewertungsmaßstab für nrM als 
relKont des Trinkwassers schlägt das Um-
weltbundesamt nach Anhörung der TWK 
deshalb 2 gesundheitliche Orientierungs-
werte (GOW) plus einen Vorsorge-Maß-
nahmewert (VMW) vor: 
F Die alternativen GOWa oder GOWb 

in Höhe von 1,0 oder 3,0 µg/l stam-
men aus der Empfehlung des UBA 
vom März 2003 [2] zur „Bewertung 
der Anwesenheit nicht bewertbarer 
Stoffe aus gesundheitlicher Sicht“. 
Sie sind bis auf Weiteres (vorerst 
 dauerhaft) als Höchstwerte für einen 
(oder Summen von) nrM lebenslang 
hinnehmbar. Welcher der beiden 
Werte konkret gelten soll, hängt 
von der Qualität der toxikologischen 
Datenbasis des oder der betreffenden 
nrM ab. In begründeten Einzelfällen 
kann von dem fallweise konkret 
 vorzuschlagenden GOWa oder 
GOWb nach oben abgewichen 
 werden.

F Der VMW in Höhe von 10 µg/l für ei-
nen nrM stammt aus dem Guidance 
Document der EU [3]4. Er ist laut vor-

3 Vgl. Mitteilung der Kommission vom 2.2.2000 
über die Anwendbarkeit des Vorsorgeprinzips, 
COM 2000(1), Einleitung, 3. Absatz: „Das Vorsor-
geprinzip ist nicht nur in Fällen von Bedeutung, 
in denen es um Risiken geht, mit denen kurz- 
oder mittelfristig zu rechnen ist. Es ist auch dann 
relevant, wenn eher langfristig geplant werden 
muss und das Wohlergehen künftiger Generati-
onen auf dem Spiel steht.“
4 SANCO/221/2000-rev.10, 25.02.2003: Guidance 
Document on the Assessment of the Relevance 
of Metabolites in Ground Water of Substances 
Regulated under Council Directive 91/414/EEC.

liegender Empfehlung aber nur vorü-
bergehend bis zur Wiedereinhaltung 
oder Unterschreitung des pro 
Stoff(gruppe) jeweils zutreffenden 
GOW hinnehmbar. Der VMW stützt 
sich hinsichtlich dieses Gesichts-
punktes auf die „Maßnahmewert-
Empfehlung“ des UBA vom August 
2003 [4].

Das Umweltbundesamt empfiehlt nach 
Anhörung der T WK, je nac h Höhe des 
Messwertes einen der vorgenannten Wer-
te als er sten Maßstab zur E ntscheidung 
über mögliche Management-Maßnahmen 
heranzuziehen. Hierunter sind vor allem 
freiwillig-kooperative M aßnahmen in 
Einzugsgebieten von Wasserversorgungen 
sowie (in sbesondere) in T rinkwasser-
schutzgebieten zu verstehen, deren Roh-
wasser mit nrM von Wirkstoffen aus PSM 
kontaminiert ist. 

Für die Wirkstoffe und ihre relevanten 
Metaboliten gelten im Trinkwasser dage-
gen laut § 6(2) TrinkwV 2001 2 rechtsver-
bindliche Grenzwerte.

B Rechtliche Ausgangspunkte 
 dieser Empfehlung

1 Stoffrechtliche Unterscheidung 
relevanter von nicht als relevant 
bewerteten Metaboliten von 
 Wirkstoffen aus PSM 

Abbauprodukte von Wirkstoffen zugelas-
sener PSM, die 
F hinsichtlich ihrer pestiziden Aktivität 

vergleichbare Eigenschaften besitzen 
wie der Wirkstoff oder

F wegen ihrer biologischen Wirksam-
keiten (toxische oder ökotoxische 
 Eigenschaften) Grundwasser oder 

F andere, hiervon abhängige Öko-
systeme oder die Gesundheit von 
Mensch und Tier 

gefährden, unterliegen dem in den was-
ser- und stoffrechtlichen Regelungen der 
EU verankerten Vorsorgeprinzip. Als ge-
fährdend für das Grundwasser sind solche 
Verunreinigungen a nzusehen, die das  
Grundwasser in seiner zentralen Bedeu-
tung für sämtliche Lebensvorgänge in der 
Umwelt sowie als wichtigste Grundlage 
für die Trinkwasserversorgung unbrauch-

bar mac hen (V G B raunschweig, 6A  
6009/90 und 6A 6 1195/90 vom 12.12.1990, 
S. 18 ff) [5]. 

So ist der in der Trinkwasser-Richtlinie 
98/83/EG festgelegte und g emäß An-
hang VI der Richtlinie 91/414/EG für 
Grundwasser g eltende G renzwert v on 
0,1 µg/l auch für solche Metaboliten zu 
beachten, die eine p estizide Wirksamkeit 
aufweisen. Die Zulassungsfähigkeit eines 
PSM mit der M uttersubstanz eines s ol-
chen, sog. relevanten Metaboliten hängt 
somit davon ab, dass seine zu erwartende 
Konzentration im G rundwasser den 
Grenzwert von 0,1 µg/l nicht erreicht oder 
überschreitet.

In diese Regelungen nicht einbezogen 
werden können solche Abbauprodukte, 
denen nach den wasser- und stoffrecht-
lichen Vorschriften der EU keine Relevanz 
im o. a. Sinne zukommt (sog. nicht rele-
vante Metaboliten = nrM).

2 Minimierungsgebot und 
 Verschlechterungsverbot im 
 europäischen und deutschen 
 Trinkwasserrecht

Bestimmte nrM von Wirkstoffen aus PSM 
sind schon wegen ihrer hohen Mobilität 
und P ersistenz a us tr inkwasserhygie-
nischer Sicht als trinkwasserrelevant zu 
bewerten. Die wass er- und st offrecht-
lichen Regelungen der EU b erücksichti-
gen diesen Blickwinkel noch nicht zufrie-
denstellend. 

Nach Erwägungsgrund 28 sowie Arti-
kel 4 Abs. 1 (Mindestqualitätsanforde-
rungen) und Abs. 2 (Verschlechterungs-
verbot) der Trinkwasserrichtlinie 98/83/
EG, im deutschen Trinkwasserrecht durch 
§ 6(3) TrinkwV 2001, dem sogenannten 
Minimierungsgebot, a bgebildet, s ollen 
„Konzentrationen von chemischen Stof-
fen, die das Wasser für den menschlichen 
Gebrauch verunreinigen oder seine Be-
schaffenheit nachteilig beeinflussen kön-
nen, (…) so niedrig gehalten werden, wie 
dies nach den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik mit vertretbarem Auf-
wand unter B erücksichtigung der Um-
stände des Einzelfalles möglich ist“. 

Vor diesem rechtlichen Hintergrund 
bezog die TWK zur Frage der Bewertung 
nicht relevanter Metaboliten im Trink-
wasser am 12.12.2006 grundsätzlich Stel-
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lung [1]. Sie schlug vor, nicht relevante 
Metaboliten (nrM), 
F deren Auftreten im Roh- oder Trink-

wasser ≥ 0,1 µg/l beobachtet wird oder 
zu erwarten ist, bei entsprechender 
Persistenz und dann auch gegebenen 
Trinkwasserrelevanz, sowie angesichts

F der Möglichkeit, dass aus nrM bei der 
oxidativen Trinkwasseraufbereitung 
toxikologisch relevante Umsetzungs-
produkte entstehen könnten, 

außerhalb des Pflanzenschutzrechts zwar 
als relevante Kontaminanten (relKont) 
von Roh- und Trinkwasser zu bezeichnen, 
sie trinkwasserhygienisch jedoch ebenfalls 
anhand der PS MBP-Grenzwerte der  
TrinkwV 2001 zu bewerten.

Obwohl bestimmte nrM – s chon we-
gen ihrer hohen Mobilität und Persistenz 
– aus trinkwasserhygienischer Sicht zwei-
fellos als relKont zu bewerten sind, kann 
das Umweltbundesamt dem Vorschlag der 
TWK zur quantitativen Bewertung trink-
wasserrelevanter relKont aus der L and-
wirtschaft nicht folgen. Stattdessen richtet 
es nach Anhörung der TWK zur Bewer-
tung von relKont des T rinkwassers aus 
dem Bereich der L andwirtschaft bis auf 
Weiteres die folgende Empfehlung an die 
eingangs primär genannten Adressaten. 

C Praktischer Ausgangspunkt 
 dieser Empfehlung

Das Auftreten von nrM in einem als Roh-
wasser f ür d ie Trinkwassergewinnung 
vorgehaltenen G rundwasser un terliegt 
nicht dem gemäß Anhang VI der Richtli-
nie 91/414/EWG für Grundwasser gelten-
den G renzwert v on 0,1 µg/l. D eshalb 
 können nrM a ls relKont des Ro h- und 
Trinkwassers dort in Konzentrationen vor-
kommen, die den PS MBP-Grenzwert 
übersteigen. Vorsorglich begrenzt das 
Guidance Document4 deshalb alle nrM  
auf eine dauernd zu duldende Höchstkon-
zentration (Richtwert) im G rundwasser 
von bis zu 10 µg/l.

Ausgelöst durch Funde > 10 µg/l der 
nrM Desphenyl-Chloridazon (Chlorida-
zon B) und N,N-Dimet hylsulfamid 
(DMS5) der Wirkstoffe Chloridazon und 

5 Dies ist das fachlich zu bevorzugende Kürzel 
für N,N-Dimethylsulfamid, denn „DMSA“ steht 

Tolylfluanid in (als Rohwasser zur Trink-
wassergewinnung genutzten) Grundwäs-
sern Baden-Württembergs und B ayerns 
(seit Mitte 2007 auch in Rohwässern Nor-
drhein-Westfalens), erstellte das Bundes-
amt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit (BVL) unter dem Datum 
11.6.08 eine Liste von nrM, die in Grund-
wasser-Versickerungsstudien mit maxi-
malen Jahresdurchschnittskonzentrati-
onen von mehr als 1 µg/l detektiert wur-
den.

Zusätzlich erbrachte das K arlsruher 
Technologiezentrum Wasser (TZW) der 
Deutschen Vereinigung des Gas- und  
Wasserfaches Ende 2006 hin sichtlich des 
bis kurz zuvor unbekannten und wegen 
seiner stoffinhärenten Eigenschaften als 
„nicht relevant“ zu b ewertenden DMS 
den Nachweis6, dass bei der Ozonung von 
DMS-haltigem Rohwasser unter bestimm-
ten Umständen das stark g entoxische 
und wahrscheinlich humankarzinogene 
 NDMA (N-Nitroso-Dimethylamin) ent-
steht. 

Das Bundesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit ordnete des-
halb mit Wirkung vom 19. Februar 2007 
das Ruhen der Z ulassung aller PS M an, 
die den Wirkstoff Tolylfluanid enthalten 
und nicht nur in Gewächshäusern ausge-
bracht werden.

D Die Empfehlung

1 Bewertungsmaßstab für im Roh- 
und Trinkwasser hinnehmbare 
 relevante Kontaminanten 

Einerseits enthält die  TrinkwV 20017 kei-
nen exp liziten Grenzwert f ür nrM v on 
Wirkstoffen aus PSM. Andererseits bewer-
tet das Pflanzenschutzrecht die Trinkwas-
serrelevanz (als Resultante aus Mobilität, 
Wasserlöslichkeit/Polarität und Per sistenz) 
von nrM unter dem Vorsorgeaspekt ledig-
lich als Komponente ihrer einzelstofflichen 
Wirkungspotenziale i m G rund wasser 

bereits für Dimercaptobernsteinsäure (dimer-
captosuccinic acid) sowie einen anderen relKont 
des Wirkstoffs Dichlofluanid.
6 Schreiben der Deutschen Vereinigung des Gas- 
und Wasserfaches (DVGW e.V.) vom 24.11.2006 
an die Geschäftsleitungen der DVGW-Wasser-
versorgungsunternehmen.
7 Zurzeit im Novellierungsprozess.

oder im Menschen. Ihre wirkungsunab-
hängige W ichtung a nhand eines a us-
schließlich physikochemisch zu def inie-
renden Kriteriums „Trinkwasserrelevanz“ 
sieht das PflSchG bisher nicht vor. Ebenso 
fehlt ihm die Betrachtung des Wirkungs-
potenzials von im Trinkwasser fallweise 
auftretenden Summen mehrerer nrM. 

Zusätzlich interessiert in jüngster Zeit 
insbesondere die Funktion von nrM a ls 
Vorläufer toxikologisch potenziell rele-
vanter K opplungs- u nd Re aktionspro-
dukte aus oxidativen Schritten der Trink-
wasseraufbereitung. 

Aus § 6(3) TrinkwV 2001 („Minimie-
rungsgebot“) ergibt sich die Möglichkeit, 
Unsicherheiten und Risiken vorsorglich 
zu vermeiden. 

Um sich der z. T. erheblichen Konta-
mination einiger Roh- und Trinkwässer 
mit (Summen von) nrM regulatorisch zu 
nähern und dad urch dem b esonderen 
Vorsorgeanspruch des Trinkwassers kon-
kret g erecht zu w erden, em pfiehlt das  
Umweltbundesamt nach Anhörung der 
TWK, d ie A nwesenheit v on n rM i m 
Trinkwasser bis auf Weiteres ähnlich wie 
diejenige vergleichbar teil- oder nicht be-
wertbarer Stoffe im Trinkwasser zu b e-
werten.

Abweichend von der Auffassung der 
TWK schlägt das Umweltbundesamt als 
ersten Bewertungsmaßstab hierfür nicht 
die P SMBP-Grenzwerte d er TrinkwV 
2001 vor. Vielmehr eignen sich dafür bis 
auf Weiteres die gesundheitlichen Orien-
tierungswerte der Empfehlung des UBA 
vom März 2003 [2]. Diese stützen sich auf 
das weltweit akzeptierte TTC-Konzept8 
und gehen insofern mit einem analogen 
Bewertungsschritt [3] im Guidance Docu-
ment4 konform. 

Die Empfehlung des UBA vom März 
2003 nennt für alle nicht primär gento-
xischen S toffe, die t oxikologisch zwa r 
nicht anhand eines chronischen oder sub-
chronischen Tierversuchs bewertet wer-
den können, für die aber auch keine An-
haltspunkte für ein besonderes immun-, 
neuro- oder keimzellschädigendes Poten-
zial vorliegen, einen dauerhaft duldbaren 

8 Management-Konzept der (auf  lückenhafter 
bis fehlender humantoxikologischer Datenbasis) 
„toxikologischen Warnschwelle“ (TWS) 
Threshold of Toxicological Concern (TTC).

799Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 7 · 2008 | 

797_000_BuGel_589.indd   799 26.06.2008   8:35:58 Uhr



gesundheitlichen Or ientierungswert 
(GOW). Er hat die Funktion eines Vorsor-
gewertes und beträgt je nach der toxikolo-
gischen, zu einer relKont oder ihrer Sum-
me gegebenen Bewertbarkeit 
a) höchstens GOW = 1,0 µg/l9 und 
b) höchstens GOW = 3,0 µg/l10.

Von dem laut Empfehlung des UBA vom 
März 2003 [2] jeweils konkret vorzuschla-
genden GOW sollte auch beim Auftreten 
von nrM im Trinkwasser bis auf Weiteres 
nur in Einzelfällen nach oben abgewichen 
werden. Beide GOW sind je nach toxiko-
logischer Bewertbarkeit eines nrM al ter-
nativ ver wendbar sowie gesundheitlich 
und trinkwasserhygienisch bis auf Wei-
teres (vorerst dauerhaft) hinnehmbar.

Über die H öhe eines k onkreten 
GOWa = 1 µg/l oder GOWb = 3 µg/l hat 
die zust ändige B ehörde fallweise unter 
Berücksichtigung von Informationen zu 
Struktur-/Aktivitätsbeziehungen des be-
treffenden (und eventuell weiterer) nrM 
sowie von relKont anderer Herkunftsbe-
reiche zu entscheiden. Zur Bewertung von 
Stoffsummen eignet sich in den meist en 
Fällen das Prinzip der „ similar joint ac-
tion“ (g leichzeitig-ähnlichen Wirkung) 
ihrer K omponenten u nd d ie e ntspre-
chende Additionsregel.

Die Abteilung „Hygiene des T rink- 
und Badebeckenwassers“ des UBA steht 
hierfür in Abstimmung mit dem BfR be-
ratend zur Verfügung.

2 Bewertungsmaßstab für im Roh- 
und Trinkwasser vorübergehend 
vorhandene relevante Kontami-
nanten oberhalb eines GOW

Sollte der bis auf Weiteres (vorerst dauer-
haft) hinnehmbare GOWa o der GOWb 

9 ≤ 1 μg/l: Der Stoff ist nachweislich nicht gento-
xisch. Zusätzlich liegen aussagekräftige In-vitro- 
und In-vivo-Daten zur oralen Neurotoxizität und 
zum keimzellschädigenden Potenzial der Konta-
minante vor. Diese Daten führen aber auf keinen 
niedrigeren Wert als 0,3 μg/l.
10 ≤ 3 μg/l: Der Stoff ist weder gentoxisch, noch 
keimzellschädigend noch neurotoxisch. Zusätz-
lich liegen aussagekräftige In-vivo-Daten aus 
mindestens einer Studie zur subchronisch-
oralen Toxizität der Kontaminante vor. Diese 
Daten führen aber auf keinen niedrigeren Wert 
als 1 μg/l.

überschritten sein, empfiehlt das UBA den 
Gesundheitsämtern als ersten Bewertungs-
maßstab einen vorübergehend hinnehm-
baren Vorsorge-Maßnahmewert. Er lässt 
sich in Anlehn ung an die a uf das B un-
des(bodenschutz)recht zur ückgehende 
Interpolationsmethode der „Maßnahme-
wert-Empfehlung“ des UBA vom August 
2003 [4] aus dem GOWa errechnen.

In dies er „ Maßnahmewert-Empfeh-
lung“ schlägt das UBA zur Ableitung eines 
gemäß § 9(6–8) TrinkwV 2001 vorüberge-
hend d uldbaren M aßnahmewertes f ür 
einen Parameter mit Grenzwert vor, den 
gesundheitlich lebenslang duldbaren 
Höchstwert mit einem stoffspezifisch da-
tenbasierten Interpolationsfaktor IF zu  
multiplizieren. Die Höhe des IF entspricht 
der Quadratwurzel des Produktes EFgh all 
derjenigen Extrapolationsfaktoren, wel-
che gemäß fachlichem Kommentar [6] zu 
besagter Empfehlung zur Extra polation 
der Datenbasis des betreffenden Stoffs auf 
den Menschen verwendet wurden. 

Bei der Extrapolation gesicherter Tier-
versuchsdaten auf den M enschen kom-
men in der Reg el Extrapolationsfaktoren 
von insgesamt bis zu EFgh = 100 zur An-
wendung. M it dem da raus f olgenden 
IF = √100 = 10 ergibt sich aus dem GOWa 
ein vorübergehend hinnehmbarer Vorsor-
ge-Maßnahmenwert f ür einen nrM in  
Höhe von 
a) VMWa = 10 µg/l. 

Aus dem GOWb ergäbe sich nach dersel-
ben Methode ein 
b) VMWb von 30 µg/l. 

Laut G uidance D ocument4 gilt a ller-
dings:
c) Die dauerhafte Überschreitung des 

VMWa = 10 µg/l im Grundwasser 
durch einen nrM ist zu vermeiden/
nicht vorgesehen.

E Zusammenfassung und Ausblick

1 Zusammenfassung mit Tabelle

Aus Abschnitt D1 ergibt sich, dass – je  
nach t oxikologischer B ewertbarkeit (a  
oder b) eines nrM K onzentrationen bis 
zur Höhe von
a) 1,0 µg/l = GOWa oder 
b) 3,0 µg/l = GOWb

bis auf Weiteres (vorerst dauerhaft) hin-
nehmbar sind.

Aus A bschnitt D2 er gibt sic h, dass  
Überschreitungen des GOWa oder GOWb 
durch einen nrM gr undsätzlich nur bis 
zur Höhe von
c) 10 µg/l = VMW

und nur vorübergehend hinnehmbar sind 
(. Tabelle 1).

2 Ausblick für das Management 
 relevanter Kontaminanten im 
Trinkwasser

Die hier vorgelegte Empfehlung erweitert 
den in der EU st offrechtlich definierten 
und in Deutschland zulassungsrechtlich 
umgesetzten Relevanzbegriff um den As-
pekt der Trinkwasserrelevanz eines nrM. 
Allerdings besitzen nicht nur die nrM von 
PSM-Wirkstoffen das P otenzial, als r el-
Kont ins Trinkwasser zu gelangen. Auch 
Umweltkontaminanten anderer Quellbe-
reiche als der Landwirtschaft sind vor aller 
Wirkungsbetrachtung b ereits da nn als  
trinkwasserrelevant zu b ewerten, wenn 
ihre physikochemischen Eigenschaften 
erwarten lassen, dass sie unter praktischen 
Bedingungen ein Grundwasser erreichen 
könnten, das als Rohwasser der Trinkwas-
sergewinnung dient oder hierfür vorge-
halten wird.

Die jetzige Empfehlung, Konzentrati-
onen v on nrM im T rinkwasser b is auf 
Weiteres (vorerst dauerhaft) möglichst 
nur in W erten von hö chstens GOWa = 
1,0 µg/l oder höchstens GOWb = 3,0 µg/l, 
darüber jedoch (bis zu VMW = 10 µg/l) 
nur vorübergehend hinzunehmen, en t-
spricht einem strengeren trinkwasserhy-
gienischen Anspruch, als er den aktuellen, 
rein stoffrechtlichen Kriterien der EU zur 
Bewertung der Relevanz von Metaboliten 
aus PSM-Wirkstoffen zu entnehmen ist. 

Das UBA begrüßt deshalb ausdrück-
lich die s eit 1989 bestehenden oder seit-
dem in diesem Aktionsfeld vereinbarten 
Kooperationen zwischen dessen primären 
(WVU, s taatliche Trinkwasserüberwa-
chung) und sekundären (z. B. staatlicher 
Gewässerschutz, L andwirtschaft und  
Landwirtschaftsberatung, Wirkstoffpro-
duzenten, Verbraucherschutzgruppen) 
gesellschaftlichen Akteuren. Kooperati-
onen dieser Art können wesentlich dazu 
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beitragen, dass mit der Initiierung geeig-
neter, auch rechtlicher Maßnahmen zum 
Schutz von Gewässern, die der Trinkwas-
sergewinnung dienen11, die Kontaminati-
on der betroffenen Roh- und Trinkwässer 
mit nrM mittel- bis langfristig auf das un-
vermeidliche Ausmaß gemindert werden 
wird. Kooperationen dieser Art entspre-
chen den G rundsätzen des I ntegrierten 
Pflanzenschutzes, der Guten Landwirt-
schaftlichen Praxis und der guten Um-
weltschutzpraxis, wenn sie die Vertretbar-
keit des Aufwandes und die Umstände des 
Einzelfalles gleichermaßen aus landwirt-
schaftlicher und a us tr inkwasserhygie-
nischer S icht b etrachten. Insbesondere 
gehören hierzu Initiativen und Vereinba-
rungen zur rechtsverbindlichen Auswei-
sung zusätzlicher Trinkwasserschutzge-
biete.

Landwirtschaftliche Kooperationen 
dieser Art gehen mit der T WK [1] kon-
form, der zuf olge weder die r elevanten 
Metaboliten noch die von der TWK soge-
nannten „relevanten Kontaminanten“, als 
welche in dieser Empfehlung die nicht re-
levanten Metaboliten zu verstehen sind, 
einen Nutzenbezug zum Trinkwasser be-
sitzen und die dort schon deshalb grund-
sätzlich nicht vorkommen sollten.

Bei der jetzig en Rechtslage sind M a-
nagement-Entscheidungen rechtlich ge-
deckt, die v orübergehend o der v orerst 
dauerhaft auch höhere Kontaminations-
grade des T rinkwassers an nrM a ls die  
jetzige Empfehlung hinnehmen. Sie er-
scheinen in jenen F ällen gesellschaftlich 

11 Präzisiert in der Stellungnahme der TWK vom 
12.12.2006.

vermittelbar, in denen der N utzen eines 
PSM unvermeidbar mit dem Vorkommen 
eines oder seiner nrM im Roh-/Trinkwas-
ser oberhalb12 der in dieser Empfehlung 
gutgeheißenen GOW oder des VMW ver-
knüpft ist. Entsprechende Management-
entscheidungen sind s eitens der v erant-
wortlichen Akteure offensiv zu kommuni-
zieren und zu v erteidigen, müssen aber 
auch revidierbar bleiben [5].
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Tabelle 1

Zusammenstellung und Erläuterung der bis auf Weiteres (vorerst dauerhaft) oder vorübergehend hinnehmbaren 

Höchstwerte dieser Empfehlung

Trinkwasserhygienisch bis auf Weiteres (vorerst dauerhaft) hinnehmbare gesundheitliche 

Orientierungswerte GOW 

(aus Abschnitt D1)

Trinkwasserhygienisch vorübergehend hin-

nehmbarer Vorsorge-Maßnahmewert VMW 

(aus Abschnitt D2)

1 μg/l = GOWa 3 μg/l = GOWb 10 μg/l = VMW

Orientierungswert für alle nrM, für die i. W. 

keine Ergebnisse aus subchronischen 

Tiersuchen vorliegen (ergänzende Informa-

tionen: s. Anmerkung 9)

Orientierungswert für alle nrM, für die i. W. 

keine Ergebnisse aus chronischen Tiersuchen 

 vorliegen (ergänzende Informationen: s. An-

merkung 10)

Höchstwert in Anlehnung an das Guidance 

 Document4 und die „MW-Empfehlung“ des 

 Umweltbundesamtes [4] für alle nrM, für die ein 

 GOWa oder GOWb festgelegt wurde, gilt jedoch 

in Anlehnung an § 9 (6–8) TrinkwV 2001 nur 

 vorübergehend
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